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17. Gesetz: Regelung des Sportwesens in Wien {Landessporcgesetz für Wien). 

17. 

Gesetz vom 7. Juli 1972 über die Regelung 
des Sportwesens in Wien (Landessportgesetz 

für Wien) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

§ 1. (1) Sämtliche Vereine und Verbände, die 
ihren Sitz in Wien haben und deren Zweck in 
der Pflege des Körpersportes oder eines Sport
zweiges besteht1 bilden, sofern sich aus ihren S<1.t- 1 
zungen nidit ein Aufgabenbereidt ergibt, welcher 
vornehmlich über das Gebiet der Stadt Wien 
hinausgehende Sportinteressen zum Gegenstand 
hat, bei Wahrung ihrer Eigenart und Selbstver
waltung und unbeschadet der geltenden vereins
reditlidien Vorschriften die „Landessportorgani
sation Wien". 

(2) Die Landessportorganisation Wien ist eine 
Körpersd:laft öffentlidten Rechtes und verwaltet 
sich selbst; sie hat ihren Sitz in Wien. 

(3) Die Aufsicht über die Landessportorganisa
tion Wien führt die Wiener Landesregierung. 

d) zwei Vertretern der Arbeitsgemeinsdiaft 
für Sport und Körperkultur in Osterrei_ch 
(ASKÖ), Landesverband Wien, 

e) zwei Vertretern des Allgemeinen Sportver
bandes (ASVÖ), Landesverband Wien, 

f) Zwei Vertretern der Österreichischen 
Turn- und Sportunion, Landesverband 
Wien, 

, g) einem Vertreter des Wiener Fußball-Ver
bandes und 

h) einem mit Sportangelegenheiten befaßten 
Vertreter des Wiener Magistrates 
sowie 2 Mitgliedern mit nur beratender 
Stimme; und zwar 

i) dem Vorsitzenden des Landessportfachrates 
und 

j) einem Vertreter des Wiener Stadtsd:lul
rates. 

(2) Die Vertreter der Sportverbände werden 
von ihren Verbänden, die beamteten Mitglieder 
des Landessportrates vom Magistrat der Stadt 
Wien bzw. vom Stadtschulrat der Landesregie~ 
rung zur Bestellung vorgeschlagen. 

§ 2. Die Landessportorganisation hat unter Be- (3) Für jedes Mitglied des Landessportrares, 
achtung der demokratische':. Grundsätze die fo- ausgenommen den Vorsitzenden (§ 6), ist gleich
teressen .<ies gesa~t~n Korperspo~tw~ens im zeitig je ein Ersatzmitglied namhaft zu machen. 
Lande Wien und h1er insbesondere die Forderung Das Ersatzmitglied tritt dann an die Stelle des 
des Sportes zur Aufgabe. zugehörigen Mitgliedes, wenn dieses an der Aus-

§ 3~ Die Organe der Landessportorganisation J übung seines Amtes verhindert ist. Bei dauern-
sind: , der Verhinderung ist der Landesregierung ein 

a) der Landessportrat(§§ 4 bis 9), ! neues Mitglied zur Bestellung vorzuschlagen. 
b) das Landessportpräsidium (§ 10) und (4) Die Landesregierung kann die Bestellung 
c) der Landessportfachrat bzw. die Landes- vorgesdilagener Mitglieder des }-a~dessportrates 

sportfachvertrerungen (§ 12). ablehnen und schon bestellte Mttgh~der abberu-
fen, wenn diese das Ansehen bzw. d1e Interessen 

§ 4. (1) Der Landessportrat besteht aus des Landes Wien oder des Sportes schädigen. 
13stimmbereditigten1v1itgliedern, und zwar (5) Wenn im B.estande der im Landessportrat 

a) d.e.m jeweiligen von ~er LandeSregierung vertretenen Sportverbände grundlegende Jtnde
m1t den Ai:ige~egenhe1ten des Spor~ be- ; rungen eintreten, werden durdi Landesgesetz 
traute~ Mitglied der Landesregierung ; jene Gruppen bestimmt, welche -an Stelle der 
(amtsfuhr~nder Stadtrat),. i vorgenannten Verbände zu treten haben. 

b) dem Vorsitzenden des mit den Angelegen-' . . 
heiten des Sports betrauten Aussdtusses des § 5. (1) Die Funktionsdauer des Landessport-
Wiener Gemeinderates, tates fällt mit der des Wiener Landtages zusam-

c) drei Landtagsabgeordneten, die vom Land- men. 
tag nach Maßgabe des Stärkeverhältnisses (2) Bei Ablauf der Funktionsdauer des Landes
der einzelnen Parteien im Landtag zueinan- sportrates bleibt dieser so lange im Amt, bis der 
der entsendet werden, 1 neue Landessportrat zusammengetreten ist. 
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